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1098. Bekanntmachung

Die Gemeindevertretung hat in ihrer 32. Sitzung am 13.12.2007 nachfolgende Beschlüsse
gefasst:

- öffentlicher Teil -

Beschluss-Nr. 100-32-2007
Bestätigung der Tagesordnung.

Beschluss-Nr. 101-32-2007
Bestätigung der Niederschrift der Sitzung vom 01.11.2007 - öffentlicher Teil.

Beschluss-Nr. 102-32-2007
Die Gemeindevertretung beschließt in ihrer Sitzung am 13.12.2007 die Haushaltssatzung 2008
der Gemeinde Ostseebad Binz mit dem Haushaltsplan, dem Stellenplan, Investitions- und
Finanzplan sowie den Wirtschaftsplänen des Eigenbetriebes Kurverwaltung und der Wohungs-
verwaltung Binz GmbH.

Beschluss-Nr. 103-32-2007
Die Gemeindevertretung legt in Ihrer Sitzung am 13.12.2007 den 22. Juni 2008 als Tag der
Hauptwahl für die Bürgermeisterwahl fest.

Beschluss-Nr. 104-32-2007
Die Gemeindevertretung wählt in Ihrer Sitzung am 13.12.2007 Frau Steffi Michalski als
Gemeindewahlleiter.

Beschluss-Nr. 105-32-2007
1. Die Gemeindevertretung  beschließt in ihrer Sitzung am 13.12.2007 die Aufstellung des

Bebauungsplanes Nr. 25 „Wohnmobilhafen Prora“ der Gemeinde Ostseebad Binz
entsprechend der Anlage (ca. Lageplan).
Das Planverfahren ist gemäß § 3 Abs. 1 und 2 sowie § 4 Abs. 1 und 2 BauGB durchzuführen.

2. Die Gemeinde Ostseebad Binz ist kostenfrei zu halten.

Beschluss-Nr. 106-32-2007
Die Gemeindevertretung beschließt in ihrer Sitzung am 13.12.2007 die Aufhebungssatzung zur
Benutzungssatzung für die Kindertageseinrichtung in kommunaler Trägerschaft der
Gemeinde Ostseebad Binz.

Beschluss-Nr. 107-32-2007
Die Gemeindevertretung beschließt in ihrer Sitzung am 13.12.2007 die Aufhebungssatzung zur
Gebührensatzung für die Kindertageseinrichtung in kommunaler Trägerschaft der
Gemeinde Ostseebad Binz.
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Beschluss-Nr. 108-32-2007
Die Gemeindevertretung beschließt in ihrer Sitzung am 13.12.2007 die Sitzungstermine 2008
für die Gemeindevertretung und der Fachausschüsse.

- nichtöffentlicher Teil -

Beschluss-Nr. 109-32-2007
Bestätigung der Niederschrift der Sitzung vom 01.11.2007 – nichtöffentlicher Teil.

Beschluss-Nr. 110-32-2007
Die Gemeindevertrtung beschließt in ihrer Sitzung am 13.12.2007 die Ausschreibung der
Stelle des Bürgermeisters anlässlich der Bürgermeisterwahl 2008

1. im mecklenburg-vorpommern-weitem Tagesblatt "Ostsee-Zeitung"
   (überregionale Ausgabe)

und

2. in der Verbandszeitschrift des Städte- und Gemeindetages "Der Überblick"

vorzunehmen.

Beschluss-Nr. 111-32-2007
Die Gemeindevertrtung beschließt in ihrer Sitzung am 13.12.2007 dem Vorschlag des
Planungsbüro - IBB GmbH Stralsund - zur Vergabe von Leistungen für die Wartungs- und
Reparaturarbeiten an Straßenbeleuchtungen der Gemeinde Ostseebad Binz einschließlich
OT Prora mit einem Vertrag für den Zeitraum 01.01.2008 bis 31.12.2012 zu folgen und
die Firma

Elektrobüro E. Biermann
Proraer Straße 15

18609 Ostseebad Binz

mit der Ausführung der Leitungen zu beauftragen.

Drews
Vorsitzender der Gemeindevertretung
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1099. Bekanntmachung

Hafennutzungsordnung
für den Hafen „Anlegestelle Seebrücke“ der Gemeinde Ostseebad Binz

Aufgrund § 8 Abs. 2 der Verordnung für die Häfen in Mecklenburg-Vorpommern
(Hafenverordnung M-V) vom 17. Mai 2006 (GVOBI. M-V S. 355) hat der Bürgermeister
als Hafenbehörde folgende Ordnung zu erlassen:

§ 1
Geltungsbereich

Diese Hafennutzungsordnung gilt für den Hafen

– Anlegestelle Seebrücke –

der Gemeinde Ostseebad Binz. Das Gebiet des Hafens liegt innerhalb der gekennzeichneten
und öffentlich bekannt gemachten Hafengrenzen. Die Wasserfläche ist inkommunalisiert.

§ 2
Liegeplätze

Die zugewiesenen Liegeplätze werden von der Hafenbehörde zeitlich begrenzt.

§ 3
Immissionsschutz

(1) Der Umschlag von Gütern, die umweltgefährdende Staubentwicklung oder Geruchs-
belästigung hervorrufen oder sonstige Beeinträchtigungen der Lebensbedingungen ver-
ursachen, darf nur mit Zustimmung der Hafenbehörde erfolgen. Besondere Auflagen
können in diesem Zusammenhang erteilt werden.

(2) Unerträgliche Lärmbelästigungen durch Arbeiten an Bord sowie übermäßige Rauchent-
wicklung aus Schornsteinen und Auspuffleitungen sind zu vermeiden und können von der
Hafenbehörde unterbunden werden.

(3) Es sind Maßnahmen beim Ablassen von Dampf oder Wasser sowie bei der Benutzung von
Schiffsaborten zu treffen, um Beschädigungen oder Verschmutzungen der Hafenanlagen
oder sich in der Nähe befindlichen Schiffe, Fahrzeuge oder Personen auszuschließen.
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§ 4
Behandlung von Abfällen

(1) An Bord gesammelte Abfälle, Schiffskehricht, Ladungsrückstände oder sonstiger Unrat
sind so zu lagern, dass sich kein Staub entwickelt und keine Geruchsbelästigung eintritt.
Schnell fäulnisanfällige Stoffe dürfen nicht offen an Deck gelagert werden. Sie sind von
Bord zu geben und in eigener Verantwortung entsorgen zu lassen.

(2) Besucher der Seebrücke sind angehalten, Abfälle in den entsprechenden Müllbehältern zu
entsorgen.

§ 5
Ausübung Fischfang

(1) Das Auslegen von Fischereigeräten ist nur zwischen dem 5. und 30. Januar erlaubt.

(2) Das Angeln ist unter Beachtung des Schiffsverkehrs während der Saison (vom 01.05. bis
30.09.) von 22.00 – 09.00 Uhr und außerhalb der Saison ganztags gestattet.

Die Gemeinde ist von Haftungsansprüchen freizuhalten.

§ 6
Badeverbot

Für die Seebrücke Binz gilt ein Badeverbot. Das Springen von der Seebrücke ist nicht gestattet.

§ 7
Fahrgeschwindigkeit

Die zulässige Höchstgeschwindigkeit im Hafengewässer beträgt 5 km/h.

§ 8
Festmachen

(1) Die Seebrückenkonstruktion ist nicht für Schiffsstoß bemessen, daher dürfen Fahrgast-
schiffe ausschließlich an den dafür vorgesehenen Dalben festmachen.

(2) Es dürfen am Anleger Brückenkopf Schifftypen bis zu maximal 600 BRZ (ca. 50 m Länge
und 8,50 m Breite) anlegen. Die vorgenannten Schiffstypen dürfen nur bis maximal Wind-
stärke 5 und dann auch nur kurzfristig zum Übernehmen und Ansetzen von Personen im
Schiffsverkehr anlegen.

(3) Das Festmachen der Fahrgastschiffe hat schifffahrtsüblich zu erfolgen. Es kann die Erlaubnis
erteilt werden, dass bei Windstärke ab 4 aus den Richtungen NNW bis Ost auf festgemach-
ten Fahrzeugen die Schiffsschraube gedreht werden darf. Es darf nur mit reduzierter



Seite 7Amtliches Bekanntmachungsblatt der Gemeinde Ostseebad Binz

Maschinenkraft nach dem Anlegemanöver an der Seebrücke gelegen werden. Die Ausnah-
megenehmigung muss schriftlich beantragt werden. Es wird die reduzierte Leistung und die
Umdrehungen/min festgelegt. Die Trossenzugbelastung darf bei drehender Schraube 10 t
nicht überschreiten. Die Belegpoller an den Dalben sind für die Lasteintragung von 10 t be-
messen. Der Nachweis der zulässigen Zugbelastung > 15 t für die Tampen ist von der
Reederei zu erbringen.

§ 9
Allgemeine Sicherheitsvorschriften

Es ist verboten
1. die Seebrücke mit Fahrzeugen zu befahren,
2. das Radfahren und Abstellen von Fahrrädern auf der Seebrücke,
3. auf der Seebrücke gewerbliche oder werbliche Tätigkeiten auszuführen.

§ 10
Ausnahmen

Auf Antrag kann die Hafenbehörde in begründeten Einzelfällen Ausnahmen von den Bestim-
mungen dieser Hafennutzungsverordnung zulassen.

§ 11
Sonderregelungen

Bei Vorliegen objektiver Tatbestände ist der Bürgermeister der Gemeinde Ostseebad Binz
ermächtigt, Sonderregelungen in Form von Einzelverfügungen zu erlassen. Diese Sonder-
regelungen müssen durch Aushang bekannt gegeben werden.

§ 12
Inkrafttreten

Die Hafennutzungsordnung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Hafennutzungsordnung vom 29.05.1995 außer Kraft.

Ostseebad Binz, den 01. November 2007

Horst Schaumann
Bürgermeister
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Sitzungstermine 2008

BA - Bauausschuss FA - Finanzausschuss
HA - Hauptausschuss SO - Sozialausschuss
GV - Gemeindevertretung BE - Betriebsausschuss
OB - Ortsbeirat
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Die Gemeindeverwaltung gratuliert.
Ein persönlicher Besuch an diesem Tag durch den Bürgermeister oder Mitarbeiter der Gemein-
deverwaltung erfolgt zum 80., 85., 90., 95. Geburtstag und dann jedes weitere Jahr.

Altersjubiläen aus Binz und Prora
im Februar 2008

01.02. Gotthard Trommer 71
02.02. Irmgard Böttcher 80
02.02. Alice Friedrich 84
02.02. Marie Jirges 72
02.02. Inge Schlutow 72
03.02. Christel Chrzescinski 80
04.02. Erika Ziegler 74
05.02. Walter Haase 77
05.02. Erika Pahnke 83
05.02. Gert Trenkmann 75
06.02. Günter Gorlt 80
06.02. Leokadia Mielke 78
06.02. Helene Müther 70
06.02. Gerda Neudert 76
06.02. Erich Rauprecht 79
07.02. Annemarie Helbig 87
07.02. Christa Urbantschik 70
08.02. Elfriede Jendsch 84
08.02. Erika Mager 76
08.02. Roselinde Schreier 72
08.02. Irene Warmbier 77
09.02. Grete Gailun 71
09.02. Heinz Schurat 70
09.02. Wilhelm Stüpmann 71
10.02. Christel Rachow 72
11.02. Jürgen Becker 70
11.02. Helmut Lehneis 71
12.02. Siegfried Wirthwein 75
14.02. Erika Dannemeyer 70
14.02. Johannes Glass 78
14.02. Gerhard Richter 79
14.02. Elfriede Rödiger 72

15.02. Otto Eschke 74
15.02. Getrud Gerlach 78
17.02. Erna Wendt 77
18.02. Erwin Manfraß 80
19.02. Elisabeth Krause 84
19.02. Helene Krüger 72
19.02. Alfred Mager 78
20.02. Lieselotte Klickow 83
21.02. Wolfgang Düring 71
21.02. Rudolf Schwenzer 79
22.02. Brunhilde Münzberg 79
23.02. Eva Woltmann 87
24.02. Herbert Last 87
24.02. Hannelore Ritz 77
24.02. Hilde Wohlstein 82
25.02. Walter Engelhardt 77
25.02. Emmy Gielow 84
25.02. Hertha Jonitz 91
25.02. Horst Mantey 73
25.02. Ursula Vogel 76
26.02. Ilse Lehrmann 79
26.02. Herta Teetz 81
26.02. Frieda Wieczorek 78
27.02. Ilse Koblitz 78
27.02. Irmtraud Neder 71
27.02. Elisabeth Schulz 86
27.02. Peter Wiencke 71
28.02. Jutta Cziumplik 70
28.02. Ilse Hinrichs 74
28.02. Eduard Sehlke 78
28.02. Walter Stüwe 71
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1100. Bekanntmachung

Die Gemeinde Binz führt am 12. Februar 2008, um 17.00 Uhr, im Versammlungsraum der
Gemeindeverwaltung Binz, Jasmunder Straße 11 die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung im
Verfahren des Bebauungsplanes Nr. 25 "Wohnmobilhafen Prora" und der 15. Änderung des
Flächennutzungsplanes der Gemeinde Ostseebad Binz durch. Beide Planungen beziehen sich
auf das ehemalige Gelände des Hebezeugplatzes in Prora.

Unterrichtet wird über das allgemeine Ziel, den Zweck der Planung und über die vorraussichtlichen
Auswirkungen der Planung. Der Öffentlichkeit wird Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung
gegeben.

Schaumann
Bürgermeister

Einwohnerversammlung

Am Mittwoch, dem

6. Februar 2008,
um 18.00 Uhr

findet im Haus des Gastes in Binz, Heinrich-Heine-Straße 7 eine Einwohnerversammlung der
Gemeinde Ostseebad Binz einschließlich OT Prora statt.

Thema: Beitragserhebung bzw. Umsetzung des Kommunalabgabengesetzes M-V bezogen auf
die Wasserversorgung und Abwasserentworgung für die Grundstückseigentümer in
der Gemeinde Ostseebad Binz einschließlich OT Prora.

Schaumann
Bürgermeister
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Das Lapidarium – Stätte der Erinnerung an Binzer Bürger auf dem Friedhof

Sehr geehrte Einwohner von Binz,

Friedhöfe und ihre Grabsteine bedürfen als Orte bzw. Mahnmale der Trauer und des dankbaren
Erinnerns und als unverzichtbare Bestandteile einer regionalen Kulturlandschaft mehr als indivi-
dueller, kirchlicher und kommunaler Fürsorge und Pflege. Die den Verstorbenen gewidmeten
Grabsteine künden von christlichen und kulturellen Werten vergangener Zeiten. Insofern
erinnern sie auf ihre Weise an einzelne Personen wie an die Geschichte eines Ortes und bilden
solcherart einen nachdenklich machenden Anziehungspunkt für Einwohner und Gäste.

In allen vergangenen Jahrzehnten sind historisch und kulturell wichtige Grabsteine des erst
1909 geschaffenen Friedhofs Binz nach dem Auslaufen der Pflegezeiten für die Gräber entsorgt
und damit einmalige Erinnerungen in Stein zerstört worden. Einem weiteren Verlust ist der
Förderverein Binz-Museum e.V. mit Zustimmung des Gemeindekirchenrates der Evangelischen
Kirchengemeinde Binz/Zirkow entgegengetreten. Künftig sollen ausgewählte Grabsteine
erhalten und an einem bestimmten Ort, dem Lapidarium, aufgestellt werden, um an einst in Binz
lebende und wirkende Menschen zu erinnern. Damit bleibt ein Stück kirchlicher und regionaler
Geschichte bewahrt.

Seit dem Frühjahr 2003 sind dazu konkrete Schritte erfolgt. In einer Begehung wurde mit Hilfe
kundiger Binzer Bürger und der Friedhofsverwaltung eine Übersicht über historisch wichtige
Grabstätten und Grabsteine gewonnen. Auf der Nordseite des Friedhofs ist dann seitens der
Kirchengemeinde eine Fläche für die Schaffung des Lapidariums zur Verfügung gestellt worden.
Seit 2005 sind vier Grabsteine restauriert und aufgestellt worden. Ein zentraler Stein kündet mit
seiner Inschrift vomAnliegen:

Denke an die,
die vor dir gewesen sind

und nach dir kommen werden.
                      Sirach, 41,5

Steine sollen erinnern.

Lapidarium zum Gedenken
an die hier einst Lebenden

Förderverein Binz-Museum e.V.
Binzer Bürger

2005

Weitere Steine werden in dem allmählichen Bewahrungsprozess folgen. Ebenso soll ein Flyer
entwickelt werden, der über Binz und seinen Friedhof wie über die im Lapidarium aufgestellten
Steine informiert – solcherart an Personen des Ortes erinnernd.

Bergung und Restaurierung der Steine, Pflege der Anlage und Schaffung von Informations-
material lassen sich nicht ohne Geld verwirklichen. Bisher hat der Förderverein Binz-Museum e.V.
alle Kosten getragen. Nun bitten wir Sie, verehrte Bürger von Binz, sehr herzlich, sich mit einer
Spende an diesem für die Binzer Geschichte wichtigen Projekt zu beteiligen. Sie würden damit
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für einen besonderen Ort des Erinnerns das Bewusstmachen hiesiger Vergangenheit
unterstützen.

Die Summe, für die eine Spendenbetätigung ausgefertigt wird, können Sie bitte unter dem
Stichwort „Lapidarium“ auf das Konto der Evangelischen Kirchengemeinde Binz/Zirkow
(39 120 646) bei der Sparkasse Rügen (BLZ 130 510 42) einzahlen.

Wir danken für Ihre Hilfe.

Förderverein Binz-Museum e.V. Evangelische Kirchengemeinde Binz/Zirkow
Dieter Groß   & Prof. Dr. K.-E. Tietz Christel Handt
Vorsitzender stellv. Vorsitzender Pastorin

1101. Bekanntmachung

Bildung der allgemeinen Wahlvorstände und des Briefwahlvorstandes anlässlich der
Wahlen zum hauptamtlichen Bürgermeister in der Gemeinde Ostseebad Binz und

der Wahl des Landrates im Landkreis Rügen am 22. Juni 2008

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Ostseebad Binz,

am 22. Juni 2008 wird der hauptamtliche Bürgermeister für die Gemeinde Ostseebad Binz und
der Landrat für den Landkreis Rügen gewählt. Eine eventuelle Stichwahl findet am 06. Juli 2008
statt. Für die 4 zu bildenden allgemeinen Wahlbezirke und den Briefwahlbezirk in unserer
Gemeinde werden ca. 35 ehrenamtliche Wahlhelfer benötigt.

Dieses Ehrenamt kann jede Bürgerin und jeder Bürger, die/der das 16. Lebensjahr am Wahltag
vollendet und wahlberechtigt ist, ausüben.

Ich rufe Sie hiermit auf, durch Ihren persönlichen Einsatz den ordnungsgemäßen Ablauf der
Wahlhandlung und der Ermittlung des Wahlergebnisses zu gewährleisten. Der Einsatz erfolgt
nach Möglichkeit im Wahlstand Ihres Wahlbezirkes. Die Schulung der Wahlvorstandsmitglieder
wird rechtzeitig durch die Gemeindewahlbehörde bzw. die zuständigen Wahlvorsteher vorge-
nommen. Für den Einsatz am Wahltag erhalten Sie eine Aufwandsentschädigung.

Wenn Sie in einem der Wahlvorstände bzw. im Briefwahlvorstand tätig werden möchten, mel-
den Sie sich bitte in der Gemeindeverwaltung Ostseebad Binz, Jasmunder Straße 11, Zimmer
206. Telefonisch können Sie uns unter 038393/37433, per Fax unter  038393/37487 oder Email
unter allg-ordnungsamt@gemeinde-binz.de erreichen.

Gemeindewahlbehörde
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1102. Bekanntmachung

Benennung des Gemeindewahlleiters / des stellvertretenden Gemeindewahlleiters
anlässlich der Wahl zum hauptamtlichen Bürgermeister am 22. Juni 2008

Gemäß § 3 Abs. 1 der Verordnung über die Wahlen der Gemeindevertretungen, Kreistage,
Bürgermeister und Landräte im Land Mecklenburg-Vorpommern (Kommunalwahlordnung –
KWO M-V) vom 15. Dezember 2003 in der z. Zt. gültigen Fassung werden nachstehend die
Namen und Anschriften des Gemeindewahlleiters und seines Stellvertreters bekannt gemacht:

Gemeindewahlleiter: Steffi Michalski
Jasmunder Straße 11
18609 Ostseebad Binz

stellv. Gemeindewahlleiter: Gudrun Reimer
Jasmunder Straße 11
18609 Ostseebad Binz

1103. Bekanntmachung

Bekanntgabe des Wahltages und des Tages der Stichwahl
anlässlich der Wahl zum hauptamtlichen Bürgermeister am 22. Juni 2008

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ostseebad Binz hat in ihrer öffentlichen Sitzung am
13.12.2007 auf der Grundlage des § 57 Abs. 2 des Kommunalwahlgesetzes für das Land
Mecklenburg-Vorpommern (Kommunalwahlgesetz – KWG M-V) vom 13. Oktober 2003 in der z.
Zt. Gültigen Fassung den Tag der Hauptwahl zur Wahl des hauptamtlichen Bürgermeisters
festgelegt.

Nachstehend mache ich den Tag der Hauptwahl zur Wahl des Hauptamtlichen Bürgermeisters
bekannt:

Tag der Hauptwahl: 22. Juni 2008

Gemäß § 57 Abs. 3 KWG M-V findet, sofern notwendig, eine Stichwahl am 06. Juli 2008
(2. Sonntag nach der Hauptwahl) statt.

Michalski
Gemeindewahlleiter
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1104. Bekanntmachung

Ich lade Sie zur 33. öffentlichen Sitzung der Gemeindevertretung recht herzlich ein.
Sie findet am Donnerstag, dem 31.01.2008, um 19.00 Uhr

im Haus des Gastes, Heinrich-Heine-Straße 7 statt.

Tagesordnung
– öffentlicher Teil –

1. Eröffnung der Sitzung
1.1. Begrüßung und Feststellen der form- und fristgerechten Ladung
1.2. Feststellen der Beschlussfähigkeit
2. Bestätigung der Tagesordnung
3. Bestätigung der Niederschrift der Sitzung vom 13.12.2007 – öffentlicher Teil –
4. Bericht des Bürgermeisters
5. Einwohnerfragestunde
6. Beschlussvorschlag der 1. Änderungssatzung zur Satzung über die Erhebung einer

Kurabgabe in der Gemeinde Ostseebad Binz
7. Beschlussvorschlag zur Aufwandsentschädigung für die Kassierung der Kurabgabe
8. Beschlussvorschlag zum Besuch einer anderen als der örtlich zugelassenen Schule

– nichtöffentlicher Teil –

9. Bestätigung der Niederschrift der Sitzung vom 13.12.2007 - nichtöffentlicher Teil -
10. Grundstücksangelegenheiten
10.1. Beschlussvorlage zum Ankauf einer Teilfläche nach dem Verkehrsflächen-

bereinigungsgesetz
10.2. Beschlussvorschlag zum Grundstückstausch
10.3. Beschlussvorschlag zum Kauf von Flurstücken in der Gemarkung Schmachter See

und Granitz
11. Beschlussvorschlag "Jahresurlaub- bzw. Sonderurlaubsgenehmigung 2008"

für den Bürgermeister, Herrn Schaumann
12. Informationen/Mitteilungen des Bürgermeisters und der Abgeordneten

Drews
Vorsitzende der Gemeindevertretung
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Stellenausschreibung

Die Gemeinde Ostseebad Binz stellt zum nächstmöglichen Termin eine/einen

Gemeindearbeiterin / Gemeindearbeiter

befristet ein.

Das Aufgabengebiet umfasst im Wesentlichen:
- Pflege von Grünanlagen und Wegen
- Hausmeisteraufgaben mit Winterdienst

Die Bezahlung erfolgt nach Entgeltgruppe 4 TVöD, die durchschnittliche Arbeitszeit beträgt
40 Wochenstunden.

Vorraussetzungen:
Sie sollten teamfähig, verantwortungsbewusst und engagiert sein, Fahrerlaubnis und gute hand-
werkliche Fähigkeiten besitzen.

Bei Nachfragen zur Ausschreibung wenden Sie sich bitte an Frau Fox unter der
Tel.-Nr.: (038393) 37444.

Ihre Aussagekräftige Bewerbung richten Sie bitte bis spätestens 08.02.2008 an die

Gemeindeverwaltung Ostseebad Binz
SG Zentrale Dienste
Jasmunder Straße 11
18609 Ostseebad Binz


